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Verordnung
zur Übertragung von Befugnissen nach den 

§§ 57 bis 59 der Landeshaushaltsordnung im 
 Geschäftsbereich des Ministeriums für Heimat, 

Kommunales, Bau und Digitalisierung

Vom 23. Januar 2023

Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S.  421), der durch 
§  97 Nummer  1 des Gesetzes vom 21. Dezember 1976 
(GV. NRW. S.  438) neu gefasst worden ist, sowie §  57 
Satz 2, § 58 Absatz 1 Satz 2 und § 59 Absatz 1 Satz 2 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158) verordnet 
das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
 Digitalisierung, soweit erforderlich mit Einwilligung des 
Ministeriums der Finanzen nach § 58 Absatz 2 und § 59 
Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung:

 § 1

Übertragung von Befugnissen auf die 
 Bezirksregierungen und die NRW.BANK

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf die Be-
zirksregierungen, vorbehaltlich abweichender Regelun-
gen in § 2, übertragen:

1.  Verträge gemäß §  58 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S.  158), die 
zuletzt durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. 
NRW. S. 1030) geändert worden ist, zum Nachteil des 
Landes aufzuheben oder zu ändern, soweit der Nach-
teil des Landes einmalig nicht mehr als 100 000 Euro 
beziehungsweise bei fortdauernden Leistungen nicht 
mehr als 50 000 Euro pro Jahr beträgt,

2.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S.  2866), die zuletzt durch Artikel  11 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S. 1166) geändert worden 
ist, beziehungsweise die Zustimmung zu einem Insol-
venzplanverfahren nach dem Sechsten Teil der Insol-
venzordnung zu erteilen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein Ge-
samtbetrag von 500 000 Euro im Einzelfall nicht 
überschritten wird, 

3.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung

 a)  bei Beträgen bis zu 100 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer von bis zu 18 Monaten und

 b)  bei Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer von bis zu 36 Monaten

 zu stunden,

4.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung

 a)  bei Beträgen bis zu 75 000 Euro befristet und

 b)  bei Beträgen bis zu 50 000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen sowie

5.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 
Euro zu erlassen.

(2) Die Befugnisse nach Absatz  1 können der NRW.
BANK durch Vertrag übertragen werden, soweit sie För-
derprogramme abwickelt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in Fällen von grund-
sätzlicher Bedeutung oder bei Vergleichen, die zur Min-
derung bei veranschlagten Einnahmen über insgesamt 
500 000 Euro im laufenden oder in künftigen Haushalts-
jahren führen können.

 § 2

Übertragung von Befugnissen auf 
die Bezirksregierungen und Gemeinden bei 

zu Unrecht gezahltem Wohngeld

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf die Be-
zirksregierungen in Fällen notwendiger Erstattungsan-
sprüche bei zu Unrecht gezahltem Wohngeldübertragen:

1.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung beziehungsweise die Zustimmung 
zu einem Insolvenzplanverfahren nach dem Sechsten 
Teil der Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die ent-
sprechenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem 
Land durch den Abschluss des Vergleichs entstehen-
den Ausgaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung ste-
hen und der ursprüngliche Erstattungsanspruch einen 
Betrag von 10 000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt,

2.  Ansprüche nach §  59 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 
der  Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 
15 000 Euro mit einer Stundungsdauer von bis zu fünf 
Jahren zu stunden,

3.  Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung 

 a)  im Falle der befristeten Niederschlagung bei Be-
trägen bis zu 20 000 Euro und

 b)  im Falle der unbefristeten Niederschlagung bei Be-
trägen bis zu 10 000 Euro

 niederzuschlagen sowie

4.  Ansprüche gemäß §  59 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 
der  Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 
10 000 Euro zu erlassen.

(2) Die nachstehenden Befugnisse werden auf die Ge-
meinden in Fällen notwendiger Erstattungsansprüche 
bei zu Unrecht gezahltem Wohngeld übertragen:

1.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung beziehungsweise die Zustimmung 
zu einem Insolvenzplanverfahren nach dem Sechsten 
Teil der Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die ent-
sprechenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem 
Land durch den Abschluss des Vergleichs entstehen-
den Ausgaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung ste-
hen und der ursprüngliche Erstattungsanspruch einen 
Betrag von 4 000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt,

2.  Ansprüche nach §  59 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 
der  Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 
8 000 Euro mit einer Stundungsdauer von bis zu fünf 
Jahren zu stunden,

3.  Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung 

 a)  im Falle der befristeten Niederschlagung bei Be-
trägen bis zu 10 000 Euro und

 b)  im Falle der unbefristeten Niederschlagung bei Be-
trägen bis zu 5 000 Euro

 niederzuschlagen sowie

4.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 3 000 
Euro zu erlassen.

(3) Absatz 1 und 2 gelten nicht in Fällen von grundsätz-
licher Bedeutung.

  § 3

Übertragung von Befugnissen auf das 
Landesamt für Besoldung und Versorgung

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf das Lan-
desamt für Besoldung und Versorgung, soweit es für die 
Besoldungs- und Vergütungsfälle aus dem Geschäfts-
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bereich des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau 
und Digitalisierung zuständig ist, übertragen:

1.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung zur Erledigung von Rechts-
streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen der Tarifbe-
schäftigten abzuschließen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch 
den Abschluss eines Vergleichs entstehenden Ausga-
ben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen sowie

2.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung

 a)  bei Beträgen bis zu 75 000 Euro befristet und

 b)  bei Beträgen bis zu 50 000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher Be-
deutung.

§ 4
Übertragung von Befugnissen auf den Landesbetrieb 

 Information und Technik Nordrhein-Westfalen

(1) Der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landesbe-
triebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen 
wird die Befugnis übertragen, gemäß §  57 Satz  1 der 
Landeshaushaltsordnung in Verträge zwischen Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes und ihrer Dienststelle 
einzuwilligen. 

(2) Die nachstehenden Befugnisse werden auf den Lan-
desbetrieb für Information und Technik Nordrhein-
Westfalen übertragen:

1.  Verträge gemäß §  58 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 der 
Landeshaushaltsordnung zum Nachteil des Landes 
aufzuheben oder zu ändern, soweit der Nachteil des 
Landes einmalig nicht mehr als 100 000 Euro und bei 
fortdauernden Leistungen nicht mehr als 50 000 Euro 
pro Jahr beträgt,

2.  Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung beziehungsweise die Zustimmung 
zu einem Insolvenzplanverfahren nach dem Sechsten 
Teil der Insolvenzordnung zu erteilen, soweit die ent-
sprechenden Haushaltsmittel zur Deckung der dem 
Land durch den Abschluss des Vergleichs entstehen-
den Ausgaben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung ste-
hen und ein Betrag von 500 000 Euro im Einzelfall 
nicht überschritten wird,

3.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung 

 a)  bei Beträgen bis zu 100 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer von bis zu 18 Monaten und

 b)  bei Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer Stun-
dungsdauer von bis zu drei Jahren zu stunden,

4.  Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung 

 a)  bei Beträgen von bis zu 75 000 Euro befristet und 

 b)  bei Beträgen bis zu 50 000 Euro unbefristet 

 niederzuschlagen sowie

5.  Ansprüche gemäß §  59 Absatz  1 Satz  1 Nummer  3 
der  Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 
25 000 Euro zu erlassen. 

(3) Absatz 2 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher Be-
deutung oder bei Vergleichen, die zur Minderung bei ver-
anschlagten Einnahmen über insgesamt 500 000 Euro im 
laufenden oder in künftigen Haushaltsjahren führen 
können. 

 § 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer 
Kraft. 

Düsseldorf, den 23. Januar 2023

Die Ministerin
für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung

Ina  S c h a r r e n b a c h 

– GV. NRW. 2023 S. 120

77

Änderung der Niersverbandssatzung

Vom 8. Dezember 2022

Die Verbandsversammlung des Niersverbandes hat auf 
Grund des § 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 und § 14 
Absatz  1 des Niersverbandsgesetzes vom 15. Dezember 
1992 (GV. NRW. 1993  S.  8) am 8. Dezember 2022 be-
schlossen, die Niersverbandssatzung vom 8. September 
1994 (GV. NRW. S.  978, ber. S.  1070), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 13. Dezember 2012 (GV. NRW. 
S. 665), wie folgt zu ändern:

§  11 der Niersverbandssatzung vom 8. September 1994 
(GV. NRW. S.  978, ber. S.  1070), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 13. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 860), wird 
wie folgt geändert:

1.  In Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a) wird das Wort „Haus-
haltsplan“ durch das Wort „Wirtschaftsplan“ und die 
Wörter „2 Millionen Euro“ durch die Wörter „5 Mil-
lionen Euro“ ersetzt.

2.  Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b) wird wie folgt neu ge-
fasst:

  „Grundstücksgeschäfte ab einem Einzelwert pro 
Grundstück von über 500.000 Euro,“

3.  Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c) wird wie folgt neu ge-
fasst:

  „Vergleiche mit einem Wert von über 250.000 Euro.“

4.  In Absatz  1 Satz  3 werden die Wörter „Vergaben ab 
50.000 Euro“ durch die Wörter „Vergaben ab 100.000 
Euro“ ersetzt.

Hinweis:

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Niersverbandsgesetzes kann gegen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden,

c)  der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 2. Januar 2023, Aktenzeichen IV-1 
61.01.04.03 NiersV Genehmigung, gemäß §  11 Absatz  2 
Niersverbandsgesetz genehmigte Änderung der Satzung 
sowie der Hinweis nach § 11 Absatz 5 Niersverbandsge-
setz werden hiermit gemäß § 11 Absatz 4 Niersverbands-
gesetz bekannt gemacht.

Viersen, den 24. Januar 2023

Niersverband

Vorstand

Bauass. Dipl.-Ing. Sabine B r i n k m a n n

– GV. NRW. 2023 S. 121
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Achte Verordnung 
zur Änderung der

ÖPNV-Pauschalen-Verordnung

Vom 27. Januar 2023

Auf Grund des §  11 Absatz  2 Satz  3 des Gesetzes über 
den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-
Westfalen vom 7. März 1995 (GV. NRW. S.  196), der zu-
letzt durch Gesetz vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. 
S. 1157) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr im Einvernehmen 
mit dem Verkehrsausschuss des Landtags:

Artikel 1

Die ÖPNV-Pauschalen-Verordnung vom 18. Dezember 
2012 (GV. NRW. S.  677), die zuletzt durch Verordnung 
vom 13. Dezember 2022 (GV. NRW. S.  1101) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 3 wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Verteilung der ÖPNV-Pauschale

Die ÖPNV-Pauschale nach § 11 Absatz 2 ÖPNVG NRW 
wird wie folgt verteilt:

1. Ennepe-Ruhr-Kreis: 1 883 053,23 Euro 

2. Hochsauerlandkreis: 1 325 057,74 Euro 

3. Kreis Borken: 895 802,75 Euro 

4. Kreis Coesfeld: 668 361,99 Euro 

5. Kreis Düren: 1 060 047,21 Euro 

6. Kreis Euskirchen: 677 527,88 Euro 

7. Kreis Gütersloh: 847 795,71 Euro 

8. Kreis Heinsberg: 977 916,36 Euro 

9. Kreis Herford: 645 291,47 Euro 

10. Kreis Höxter: 747 714,48 Euro 

11. Kreis Kleve: 606 170,62 Euro 

12. Kreis Lippe: 896 832,84 Euro 

13. Kreis Mettmann: 2 192 522,30 Euro 

14. Kreis Minden-Lübbecke: 673 358,97 Euro 

15. Kreis Olpe: 519 681,54 Euro 

16. Kreis Paderborn: 716 108,98 Euro 

17. Kreis Recklinghausen: 2 994 638,16 Euro 

18. Kreis Siegen-Wittgenstein: 1 332 696,02 Euro 

19. Kreis Soest: 1 088 604,32 Euro 

20. Kreis Steinfurt: 1 158 140,67 Euro 

21. Kreis Unna: 1 521 269,09 Euro 

22. Kreis Viersen: 789 117,48 Euro 

23. Kreis Warendorf: 769 480,11 Euro 

24. Kreis Wesel: 1 342 345,41 Euro 

25. Märkischer Kreis: 2 175 631,75 Euro 

26. Oberbergischer Kreis: 1 152 618,19 Euro 

27. Rhein-Erft-Kreis: 1 439 753,63 Euro 

28. Rheinisch-Bergischer Kreis: 1 647 189,50 Euro 

29. Rhein-Kreis Neuss: 1 283 685,22 Euro 

30. Rhein-Sieg-Kreis: 3 656 758,94 Euro 

31. Stadt Aachen: 1 833 541,66 Euro 

32. Stadt Ahlen: 105 100,10 Euro 

33. Stadt Bad Oeynhausen: 180 316,42 Euro 

34. Stadt Bad Salzufl en: 182 566,09 Euro 

35. Stadt Bielefeld: 3 847 405,87 Euro 

36. Stadt Bocholt: 208 141,78 Euro 

37. Stadt Bochum: 4 498 947,24 Euro 

38. Stadt Bonn: 5 014 874,20 Euro 

39. Stadt Bottrop: 764 684,57 Euro 

40. Stadt Brühl: 137 452,49 Euro 

41. Stadt Bünde: 125 813,23 Euro 

42. Stadt Detmold: 480 932,84 Euro 

43. Stadt Dormagen: 240 520,30 Euro 

44. Stadt Dortmund: 6 704 828,26 Euro 

45. Stadt Duisburg: 3 994 240,25 Euro 

46. Stadt Düsseldorf: 11 784 979,39 Euro 

47. Stadt Essen: 6 319 134,32 Euro 

48. Stadt Euskirchen: 300 719,68 Euro 

49. Stadt Geldern: 64 197,68 Euro 

50. Stadt Gelsenkirchen: 2 417 562,11 Euro 

51. Stadt Goch: 54 652,00 Euro 

52. Stadt Greven: 125 223,47 Euro 

53. Stadt Gütersloh: 456 655,43 Euro 

54. Stadt Hagen: 2 029 403,12 Euro 

55. Stadt Hamm: 823 938,81 Euro 

56. Stadt Herne: 1 306 832,90 Euro 

57. Stadt Hilden: 331 013,28 Euro 

58. Stadt Hürth: 302 994,74 Euro 

59. Stadt Kevelaer: 38 600,67 Euro 

60. Stadt Köln: 15 393 115,06 Euro 

61. Stadt Krefeld: 2 069 101,68 Euro 

62. Stadt Lemgo: 260 770,60 Euro 

63. Stadt Leverkusen: 1 343 624,08 Euro 

64. Stadt Minden: 328 694,97 Euro 

65. Stadt Mönchengladbach: 1 687 300,28 Euro 

66. Stadt Monheim am Rhein: 393 989,24 Euro 

67. Stadt Mülheim an der Ruhr: 1 553 399,52 Euro 

68. Stadt Münster: 2 416 617,21 Euro 

69. Stadt Neuss: 1 302 960,43 Euro 

70. Stadt Oberhausen: 1 800 976,61 Euro 

71. Stadt Paderborn: 1 008 004,06 Euro 

72. Stadt Remscheid: 721 027,90 Euro 

73. Stadt Rheine: 325 582,52 Euro 

74. Stadt Solingen: 1 498 787,66 Euro 

75. Stadt Velbert: 518 965,63 Euro 

76. Stadt Viersen: 351 141,28 Euro 

77. Stadt Wesseling: 74 633,57 Euro 

78. Stadt Wuppertal: 3 144 244,94 Euro 

79. Städteregion Aachen: 1 446 617,30 Euro“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 
in Kraft. 

Düsseldorf, den 27. Januar 2023

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr
des Landes Nordrhein-Westfalen

Oliver  K r i s c h e r

– GV. NRW. 2023 S. 122
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14. Änderung 
des Regionalplanes Arnsberg

Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis 
in der Stadt Lippstadt

Vom 18. Januar 2023

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 
15. Dezember 2022 die 14. Änderung des Regionalplanes 
Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerland-
kreis in der Stadt Lippstadt im Regionalplan, festgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 15. Dezember 2022 – Akten-
zeichen: 32.31.01-003 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landes-
planungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert worden 
ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungsbe-
hörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Regionalplanänderung 
gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 14. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 18. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2023 S. 123

7. Änderung des Regionalplans 
für den Regierungsbezirk Arnsberg

Teilabschnitt Oberbereich Dortmund 
– westlicher Teil – auf dem Gebiet der Stadt Hamm 

Vom 18. Januar 2023

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 23. September 2022 die 7. Ände-

rung des Regionalplans für den Regierungsbezirk Arns-
berg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund – westlicher 
Teil – auf dem Gebiet der Stadt Hamm, festgestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr 
mit  Bericht vom 7. November 2022 – Aktenzeichen: 
15/7_Änd_GEP_DO-West – gemäß §  19 Absatz  6 
des  Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
3.  Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch 
 Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) 
geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungs-
gesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Regionalplanänderung 
gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 7. Änderung des Regionalplans für den Regie-
rungsbezirk Arnsberg kann Klage vor dem Oberverwal-
tungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben 
werden. Die Klage ist innerhalb eines Jahres nach Be-
kanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 18. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2023 S. 123

Berichtigung der Bekanntmachung 
90. Änderung des Regionalplans für den 
Regierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) 

auf dem Gebiet der Stadt Duisburg (Alt-Homberg) 
vom 22. August 2022 (GV. NRW. S. 946)

Vom 12. Januar 2023

Die Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr 
hat in ihrer Sitzung am 1. April 2022 die 90. Änderung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
(GEP 99) auf dem Gebiet der Stadt Duisburg (Alt-Hom-
berg), festgestellt. 

Diese Änderung hat mir der Regionalverband Ruhr mit 
Bericht vom 16. Mai 2022 – Aktenzeichen: 15/90_Änd_
GEP99 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landesplanungsgeset-
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zes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S.  430), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes vom 
8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert worden ist, an-
gezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
beim Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) 
zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungs-
gesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Regionalplanänderung 
gegenüber dem Regionalverband Ruhr (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 90. Änderung des Regionalplans für den Re-
gierungsbezirk Düsseldorf (GEP 99) kann Klage vor dem 
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-West-
falen erhoben werden. Die Klage ist innerhalb eines Jah-
res nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 12. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2023 S. 123

Berichtigung der Bekanntmachung 
10. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 

im Gebiet der Städte Grevenbroich, 
Jüchen und Mönchengladbach 

vom 16. November 2022 (GV. NRW. S. 1011)

Vom 18. Januar 2023

Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 
23.  Juni 2022 die 10. Änderung des Regionalplans Düs-
seldorf im Gebiet der Städte Grevenbroich, Jüchen und 
Mönchengladbach (Festlegung von Gewerbefl ächen für 
den Strukturwandel im Rheinischen Revier (ASB-GE, 
GIB) sowie Festlegung einer bestehenden Ortslage (ASB) 
und Anpassung eines Regionalen Grünzugs (AFA/RGZ)) 
festgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 30. Juni 2022 – Akten-
zeichen: 32.01.02.01-10. RPÄ – gemäß §  19 Absatz  6 
des  Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
3.  Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch 
 Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) 
geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungs-
behörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der  Regionalplanänderung 
gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 10. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 18. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2023 S. 124

Berichtigung der Bekanntmachung
13. Änderung des Regionalplanes Arnsberg

Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauerlandkreis
in der Stadt Erwitte und der Gemeinde Anröchte

vom 14. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1108)

Vom 18. Januar 2023

Der Regionalrat Arnsberg hat in seiner Sitzung am 
29. September 2022 die 13. Änderung des Regionalplanes 
Arnsberg – Teilabschnitt Kreis Soest und Hochsauer-
landkreis in der Stadt Erwitte und der Gemeinde An-
röchte im Regionalplan, festgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Arnsberg mit Bericht vom 4. Oktober 2022 – Akten-
zeichen: 32.31.01-002 – gemäß § 19 Absatz 6 des Landes-
planungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) geändert worden 
ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
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bei der Bezirksregierung Arnsberg (Regionalplanungs-
behörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungsge-
setzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der Regionalplanänderung 
gegenüber der Bezirksregierung Arnsberg (Regional-
planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 13. Änderung des Regionalplanes Arnsberg 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 18. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2023 S. 124

Berichtigung der Genehmigung 
der 41. Änderung des Regionalen 

 Flächennutzungsplans der Planungsgemeinschaft 
Städteregion Ruhr für die Stadtgebiete 

der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Herne, 
Mülheim an der Ruhr und Oberhausen, 

im Gebiet der Stadt Mülheim vom 
14. September 2022 (GV. NRW. S. 952)

Vom 18. Januar 2023

Die Räte der Städte Bochum, Essen, Gelsenkirchen, 
Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen haben in 
ihren Sitzungen vom 15. März 2022 bis 5. Mai 2022 die 
41. Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans für 
die Planungsgemeinschaft der Städteregion Ruhr im Ge-
biet der Stadt Mülheim, Oberheidstraße beschlossen. 
Diese Änderung hat mir die Planungsgemeinschaft Städ-
teregion Ruhr mit Schreiben vom 25. Mai 2022 – Akten-
zeichen: 61-2-1 – gemäß § 41 Absatz 2 Landesplanungs-
gesetzes NRW vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 430), zuletzt 
geändert durch Artikel  1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 
(GV. NRW. S. 904), zur Genehmigung vorgelegt.

Diese Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
habe ich mit Erlass vom 25. August 2022 – Aktenzeichen: 
51.12.03.07-000001-2022-0007406 – gemäß § 41 Absatz 2 
Landesplanungsgesetz NRW im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt.

Die Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach §  14 
Satz  1 Landesplanungsgesetz NRW. Gemäß §  14 Satz  3 
Landesplanungsgesetz NRW wird die Änderung beim 

Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) zur 
Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Alle Planunterlagen können darüber hinaus nach Wirk-
samkeit der Änderung auf der Internetseite der Städte-
region Ruhr 2030 www.staedteregion-ruhr-2030.de/cms/
regionaler_fl aechennutzungsplan.html eingesehen wer-
den und sind auch über das zentrale Internetportal des 
Landes https://www.bauleitplanung.nrw.de/?lang=de zu-
gänglich.

Die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 
wird mit der Bekanntmachung der Genehmigung wirk-
sam. Dabei sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl.  I S.  2986), 
das zuletzt durch Artikel  3 des Gesetzes vom 20. Juli 
2022 (BGBl. I S. 1353) geändert worden ist, zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs.1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalen Flächennutzungsplans aus dem 
Landesentwicklungsplan, dessen Unwirksamkeit sich 
wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
herausstellt (gemäß §  15 des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Ände-
rung des Regionalen Flächennutzungsplans gegenüber 
dem Regionalverband Ruhr (Regionalplanungsbehörde) 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 41. Änderung des Regionalen Flächennut-
zungsplans kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die 
Klage ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung 
zu erheben.

Düsseldorf, den 18. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z 

– GV. NRW. 2023 S. 125

Berichtigung der Bekanntmachung
3. Änderung des Regionalplans Düsseldorf

im Gebiet der Stadt Monheim am Rhein
vom 7. Dezember 2022 (GV. NRW. S. 1102)

Vom 12. Januar 2023

Der Regionalrat Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 
22.  September 2022 die 3. Änderung des Regionalplans 
Düsseldorf im Gebiet der Stadt Monheim am Rhein 
 (Erweiterung GIB Alfred-Nobel-Straße) festgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Düsseldorf mit Bericht vom 28. September 2022 – Akten-
zeichen: 32.01.02.01-03. RPÄ – gemäß §  19 Absatz  6 
des  Landesplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
3.  Mai 2005 (GV. NRW. S.  430), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 904) 
geändert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Ver-
öffentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplans 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf (Regionalplanungs-
behörde) zur Einsicht für jedermann niedergelegt.
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Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel  3 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl.  I S.  1353) geändert 
worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. Damit 
sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumordnungs-
gesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass gemäß §  11 Absatz  5 Satz  1 
des Raumordnungsgesetzes (ROG) eine nach § 11 Abs. 1 
Nr.  1 und 2 ROG beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, nach § 11 
Abs.  3 ROG beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, eine nach § 11 Abs. 4 ROG beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über die Umweltprüfung sowie die Ent-
wicklung des Regionalplanes aus dem Landesentwick-
lungsplan, dessen Unwirksamkeit sich wegen Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften herausstellt (ge-
mäß §  15 des Landesplanungsgesetzes Nordrhein-West-
falen), unbeachtlich wird, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit Bekanntmachung der  Regionalplanänderung 
gegenüber der Bezirksregierung Düsseldorf (Regional-
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planungsbehörde) unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 3. Änderung des Regionalplans Düsseldorf 
kann Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage 
ist innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu er-
heben.

Düsseldorf, den 12. Januar 2023

Die Ministerin
für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z

– GV. NRW. 2023 S. 125


